
872 Gesetzblatt Teil II Nr. 122 - Ausgabetag: 22. Dezember 1967

I. Allgemeine Gebühren
1 Vertragsgebühr (§ 2 Abs. 1) 60 M

2 Gebühr für das Anschließen von Da
tenübertragungseinrichtungen an das 
Fernmeldenetz der Deutschen Post (§ 5 nach 
Abs. 2) Auf

wand*
1. Das Anschließen umfaßt die Anpas

sungsarbeiten im Fernmeldenetz der 
Deutschen Post sowie die technische 
und betriebliche Überprüfung der 
anschlußbereiten Datenübertra- 
gungseinrichtungen auf Einhalten 
der Anschlußbedingungen einschl. 
aller erforderlichen Ausgleichs-,
Meß- und Prüfarbeiten.

2. Die Gebühr für Anpassungsarbei
ten, die bei Änderungen und Verle
gungen von Datenübertragungsein
richtungen notwendig werden, wird 
nach den gleichen Grundsätzen wie 
unter Ziffer 1 berechnet.

3 Einrichten und Ändern an den Ein
richtungen des Telexnetzes, des öffent
lichen Fernsprechnetzes und der über
lassenen posteigenen Ubertragungs
wege werden nach den geltenden Ge
bühren- und Preisbestimmungen be
rechnet.*

II. Inanspruchnahme des Telexnctzes (§ 6)
Anschluß von Fernschreibeinrichtun
gen, die mit den Datenübertragungs
einrichtungen konstruktiv vereinigt 
sind

1 Grundgebühr Monatliche
Gebühr 

35 M
1. Die Grundgebühr ist die regelmäßig 

wiederkehrende Vergütung für das 
Bereithalten der technischen Ein
richtungen der Anschlußeinheit 
beim Telexamt sowie der Anschluß
leitung.

2. Bei Ausnahme-Telexanschlüssen 
treten zu der Grundgebühr die 
Entfernungszuschläge gemäß Telex
ordnung.

Mithilfe der Deutschen Post bei Störungs
eingrenzungen
2 bis zu 1 Stunde Dauer 30 M
3 darüber hinaus je angefangene halbe

Stunde 15 M

Die Gebühren 2 und 3 werden nicht er
hoben, wenn die Störungen in den 
Fernmeldeanlagen der Deutschen Post 
gestellt werden.

4 Übertragungsgebühren
Die Gebühren für die Datenübertra
gung entsprechen den Schreibgebühren

* Zur Zeit gilt die Preisanordnung Nr. 4132

der Telexordnung. Die Schreibgebühren 
im Telexweitverkehr werden für noch 
festzulegende Tageszeiten um zwei 
Drittel ermäßigt. Die Einführung die
ser ermäßigten Gebühr wird zu gege
bener Zeit in einer besonderen Anord
nung für den Telexverkehr verkündet.

III. Inanspruchnahme des öffentlichen Fernsprechnetzes
(§ 7)

Monatliche
Gebühr

1 Teilnehmergebühr 60 M

Die Teilnehmergebühr ist die regelmä
ßig wiederkehrende Vergütung für die 
besonderen Aufwendungen im Fern
meldenetz der Deutschen Post im Zu
sammenhang mit der Datenübertragung.
Sie ist eine Zuschlaggebühr zur Grund
gebühr gemäß Fernsprechordnung — 
Fernsprechgebührenvorschriften Ab
schnitt I — unabhängig von der Orts
netzgröße und unabhängig von der Art 
der angeschlossenen Datenübertra
gungseinrichtungen.

2 Grundgebühr für Fernamtsanschluß 40 M
Diese Gebühr tritt bei Fernamtsan
schlüssen an die Stelle der Grund
gebühr für Einzelhauptanschlüsse ge
mäß Fernsprechgebührenvorschriften 
Abschn. I.

3 Fernanschlußgebühr je km 19 M

1. Die Fernanschlußgebühr tritt zur 
Gebühr III.2, wenn die Datenüber
tragungseinrichtungen in einem 
Ortsnetz stehen, in dessen Bereich 
sich kein Fernamt befindet.

2. Als gebührenbeslimmende Entfer
nung gilt die Entfernung zwischen 
dem Ortsnetz nach 1. und dem 
Ortsnetz, in dessen Bereich sich das 
zuständige Fernamt befindet, auf 
volle km abgerundet.

3. Ist die Entfernung zu dem Orts
netz, in dessen Bereich sich das zu
ständige Knotenamt befindet, gerin
ger als die Entfernung nach 2., so 
gilt diese geringere Entfernung als 
gebührenbestimmend.

Zu Gebühren 1 bis 3

Vierdrähtiger Anschluß von Daten
übertragungseinrichtungen bedingt 
Verdoppelung dieser Gebühren.

Mithilfe der Deutschen Post bei Stö
rungseingrenzungen

4 bis zu 1 Stunde Dauer 30 M

5 darüber hinaus je angefangene halbe
Stunde 15 M


